
Worin lag nun die Attraktivität der A. über einen so
langen Zeitraum und über soziale Milieus hinweg? Wa-
rum begann sie sich im 16. Jh. allmählich zu verbreiten,
war dann zwei bis drei Jahrhunderte außerordentlich po-
pulär und verschwand schließlich ziemlich schnell in der
Zeit um den Ersten Weltkrieg? Ein kulturgeschichtlicher
Ansatz interpretiert die A. als eine Form der kulturellen
Bewältigung der demographischen und sozialen Unsi-
cherheit vor dem 20. Jh.: Ein Bild des Lebens als starrer
und gleichbleibender Ablauf bediene die in der Frühen
Nz. so starke Sehnsucht nach Stabilität. Ein zweiter An-
satz verbindet das Motiv des Auf- und Abstiegs mit der
hohen ßsozialen Mobilität der Frühen Nz. und mit der
Angst, bes. der Mittelschichten, vor dem sozialen Ab-
stieg. Ein Dritter sieht die soziale Funktion der A. in
der Regulierung von Generationenbeziehungen im Fa-
milienzyklus [1. 58]. Im Europa der Frühen Nz. waren
Hof-, Besitz- oder Geschäftsübergaben innerhalb der
ßFamilie von wesentlicher Bedeutung für die soziale Posi-
tion der nachfolgenden ßGeneration. Aus diesem Blick-
winkel verkörperte die A. eine Botschaft der aufsteigen-
den Altersgruppe an die absteigende, bot eine Legitima-
tion für den Wunsch der Jüngeren, die Älteren zu ver-
drängen und erleichterte es diesen zugleich, den Rückzug
zu akzeptieren. Untersuchungen über die Verteilung der
wirtschaftlichen Ressourcen und Aktivitäten im Lebens-
lauf bestätigen, dass in vielen sozialen Milieus Einkom-
men und Besitz in einer ersten Lebensphase akkumuliert
und in einer zweiten Phase allmählich an die Nachkom-
men abgegeben wurden. Zwischen dem Motiv der A.
und der sozialen Praxis bestanden in dieser Periode der
europ. Geschichte also Analogien.

Þ Familie; Generation; Jugend; Hohes Alter;
Lebenslauf; Tod
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1. Soziale Funktionen der Altersversorgung

A. erfüllt zwei soziale Funktionen. Zum Ersten be-
zeichnet sie die soziale Sicherung vonMenschen, die auf-
grund ihres fortgeschrittenen Lebensalters die Fähigkeit,
sich zu erhalten und für sich selbst zu sorgen, ganz oder
teilweise eingebüßt haben. Dazu gehört die Sicherung
der materiellen Lebensbedingungen durch die Bereitstel-
lung von Nahrung, Kleidung, Wohnraum und Geld,
aber auch persönliche Dienstleistungen wie Hilfe, Pflege
und Betreuung bei Gebrechlichkeit und Krankheit sowie
emotionale Zuwendung. In der europ. Nz. gewann diese
Funktion der A. durch die Ausbreitung von besitzlosen
und auf Erwerbs- und Lohneinkommen (ßLohnarbeit)
angewiesenen Schichten und der damit zusammenhän-

Abb. 2: Das Stufenalter des
Menschen, Nürnberg (G.N.
Renner & Schuster), 1835.

Der Vergleich der beiden
Darstellungen zeigt Konti-
nuitäten und Wandlungen
des Motivs der A. vom 17.
bis zum 19. Jh. Die Eintei-
lung in Zehnjahresgruppen
und das fünfzigste Lebens-
jahr als Höhe- und Wende-
punkt hatte sich durch-
gesetzt. Dargestellt wurden
nicht mehr nur Lebensläufe
von Männern, sondern auch
von Frauen und von Paaren.
Die Tiersymbolik und die
barocke Todessymbolik –
Schädel oder Gerippe –
verschwanden allmählich
als Rahmenmotiv und
wurden durch häusliche
Genreszenen ersetzt.
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genden ßAltersarmut besondere Relevanz. Zweitens ist
A. aber auch ein Teil der ßGenerationen-Beziehungen
in ßFamilie und Gesellschaft. Sie leistet einen Beitrag
zum Generationenwechsel, indem sie es älteren Men-
schen erleichtert, sich von wirtschaftlichen oder sozialen
Positionen zu Gunsten Jüngerer zurückzuziehen, auch
wenn dies aufgrund ihrer körperlichen und geistigen Fä-
higkeiten (noch) nicht oder nicht zur Gänze notwendig
wäre. In diesem Sinne ist A. eine Voraussetzung für die
Entstehung des ßRuhestands. Darüber hinaus ist A. ein
Teil der Geschlechterordnung und der Ordnung der
ßArbeit.
Der Begriff der A. war der Frühen Nz. allerdings

unbekannt [3. 129]. Es wurde erwartet, sich auch im ßho-
hen Alter und wenn möglich bis zum Tod durch eigenen
Besitz und/oder eigene ßArbeit selbst zu versorgen. Das
Problem der sinkenden Fähigkeit zur Arbeit, zur Füh-
rung einer bäuerlichen Wirtschaft oder zur Ausübung
eines ßAmtes wurde durchaus wahrgenommen. Die
Wortkombination »alt und schwach« und die Darstel-
lung des »Alters« als bes. gefährdete Lebensphase ist in
den nzl. Quellen häufig zu finden [9. 17–21]. Ein Versuch
der Abhilfe bestand darin, älteren Menschen die Arbeit
zu erleichtern, im ßHandwerk etwa, indem alten Meis-
tern ein Vorrecht auf die Einstellung von ßGesellen
zugestanden wurde [9]. Eine andere Variante waren
Arrangements, die einen Rückzug von der Arbeit ermög-
lichten. Das hohe Alter wurde jedoch nicht als eigenstän-
diges soziales Risiko angesehen, sondern als Teil der
allgemeinen Problematik der Arbeits(un)fähigkeit, der
ßArmut und der Armenpolitik (ßArbeitshaus, ßArmen-
pflege, ßPoor Law). Typisch dafür ist das engl. Armen-
gesetz von 1601, das »… the neccessary Relief of the
Lame, Impotent, Old, Blind, and such other among
them being poor, and not able to work…« zur staatlich
geregelten Aufgabe jeder Pfarre erhob. Eine Ausdifferen-
zierung der Sozialpolitik und die Konstruktion einer spe-
zifischen sozialen Problemzone »Alter« erfolgte erst im
19. Jh. [3. 171–182].
Die Begründung der A. mit nachlassender Arbeitsfä-

higkeit bezog sich v.a. auf Männer. Der Diskurs über die
A. von Frauen dagegen war ambivalent. Die Armenge-
setzgebung nahm keine geschlechtsspezifischen Unter-
scheidungen vor und sprach auch alten Frauen nur im
Fall von Arbeitsunfähigkeit Unterstützung zu. In vielen
Handwerkszünften war die Weiterführung des Betriebs
durch die Witwe eines Meisters, also Erwerbstätigkeit,
die vorherrschende Form ihrer Sicherung [9. 24– 28].
Auf der anderen Seite entwickelte sich vom 16. Jh. an
die Vorstellung, Witwen unabhängig von ihrer Arbeits-
fähigkeit als Versorgungsfall anzusehen. In staatswiss.
Schriften des 18. Jh.s (z.B. bei J.H. Justi) wurde die
Gründung von ßWitwenkassen zur staatlichen Aufgabe
erklärt [1. 834]. Die sich in der Frühen Nz. entwickelnden

Auffassungen vomWesen der ßGeschlechter (die sich im
späten 18. Jh. im Konzept der »Polarisierung der Ge-
schlechtscharaktere« verfestigten) waren mit der Vorstel-
lung, dass eine verheiratete oder verwitwete Frau durch
eigene Erwerbsarbeit ihr Leben sichere, nicht zu ver-
einbaren [10]. Witwen waren in der Frühen Nz. nicht
notwendigerweise alt, aber im Diskurs über Witwenfür-
sorge löste sich das Thema der A. vom Thema der Ar-
beitsfähigkeit ab (ßWitwenschaft).
Unterstützung, Betreuung und Pflege ist mit zuneh-

mendem Alter nicht nur für Arme wichtig, sondern auch
für Reiche. Diesen fiel es allerdings auch in der Nz leich-
ter, Vorkehrungen für ihre A. zu treffen und diese nach
eigenenWünschen zu gestalten. Auch für Arme, die einen
geringeren Handlungsspielraum hatten, beschränkte sich
A. nicht auf Hilfe durch Institutionen. Während in der
älteren Forschung der Blick auf die Institutionen der A.
(s.u. 3.) vorherrschte, nimmt die neuere Forschung ältere
Menschen als Akteure wahr, die in ihren jeweiligen sozia-
len Beziehungsfeldern mannigfaltige Strategien zur A. ver-
folgten. A. erscheint in dieser Perspektive als eine mixed
economy of welfare [7. 5]. Eigener Besitz und eigene Ar-
beit, Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen, genos-
senschaftliche, kommunale oder kirchliche Einrichtun-
gen und auch der Markt bildeten soziale Ressourcen
der A., die den Möglichkeiten und Bedingungen der je-
weiligen Individuen oder sozialen Gruppen entspre-
chend variiert und kombiniert wurden. Im Folgenden
werden individuelle, institutionelle und familiale Arrange-
ments der A. unterschieden, auch wenn sie in der Realität
nur in Überschneidungen vorkamen.

2. Individuelle Arrangements
der Altersversorgung

Den sozialen Schichten, die über Besitz und regelmä-
ßiges Einkommen verfügten, standen verschiedene Mög-
lichkeiten zur individuellen A. offen. Inhaber kirchlicher,
städtischer oder staatlicher ßÄmter konnten mit ihren
Nachfolgern die eigene A. regeln, etwa in der Weise,
dass sie diesen nur die Hälfte ihres Gehalts bezahlten
und die zweite Hälfte selbst einbehielten [3. 197]. Ein öf-
fentliches Amt wurde als persönliches Eigentum betrach-
tet, auf dem die A. beruhte, wobei die Nachfolger eigene
Söhne oder Schwiegersöhne sein konnten, aber auch
Fremde (ßÄmterkauf). Derartige Arrangements sind
vom 16. Jh. an für dt. Pfarrer belegt, im 17. und 18. Jh.
waren sie in der engl. Beamtenschaft (ßBeamter) ver-
breitet und ebenso in dt. Städten, z.B. in Köln [14. 242];
[2. 42]. Vom 18. Jh. an wurde diese Form der A. mit zu-
nehmender Rationalisierung der ßVerwaltungen zurück-
gedrängt. Ähnlich funktionierte das ßAusgedinge, das in
der Nz. in ländlichen Gesellschaften Nord- und Mittel-
europas eine verbreitete Form der A. für bäuerliche und
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kleinbäuerliche Gruppen war. Allen diesen Formen der
A. ist gemeinsam, dass sie der älteren Generation bei der
Wahl des Zeitpunkts der Besitz- oder Amtsübergabe, der
Auswahl des Nachfolgers und der Festlegung der Bedin-
gungen einen hohen Gestaltungsspielraum boten.
V.a. in Städten wurde A. auf der Grundlage des eige-

nen Vermögens häufig in Form von »Notpfründen«,
»Leibrenten« oder »Leibesnahrung« vertraglich verein-
bart. Dabei tauschten ältere Menschen ihren Besitz gegen
lebenslange Versorgung, Ernährung und Wohnung. Im
Unterschied zu anderen Formen der A. spielte dabei die
Zusicherung von Pflegeleistungen im Fall von ßKrank-
heiten und Gebrechen eine wesentliche Rolle. Deswegen
wurden derartige Verträge auch als »alters- und krank-
heitsbedingte Pflegeverträge mit gesamteurop. Verbrei-
tung« bezeichnet [11. 216]. Schon im 15. Jh. waren sie in
dt., schweizer. und franz. Städten verbreitet, in England
auch auf dem Land. Die besondere soziale Logik von
Leibrentenverträgen bestand darin, dass die Alten ihren
Besitz für die eigene Versorgung benützten und damit
ihr Vermögen – oder zumindest relevante Teile davon
– ihren zukünftigen Erben entzogen. Dies wurde schon
im SpätMA rechtlich akzeptiert, galt aber bis in das
19. Jh. als moralisch fragwürdig [10. 183]. Leibrentenver-
träge scheinen weniger als andere Formen der A. – wie
z.B. das Ausgedinge – von der Logik des generationellen
Transfers und des Erbgangs geprägt und stärker an ge-
sicherter Pflege orientiert gewesen zu sein, an »gutter
wartt, heben, legen, etzen vnnd trincken«, wie es ein Bas-
ler Brotbäcker im Jahr 1500 formulierte [11. 215]. In dem
Maß, in dem sich in den Städten Spitäler und ähnliche
Institutionen entwickelten (ßHospital), wurde auch der
Einkauf in derartige Anstalten eine Form der A. durch
eigenen Besitz, wobei »zahlende Pfründner« im Ver-
gleich zu almosenbedürftigen Insassen höheren Status
und bessere Versorgung genossen.
Eine Mittelstellung zwischen individuellen und insti-

tutionellen Formen der A. nahmen ßWitwenkassen ein,
die mitunter für die Angehörigen bestimmter Berufe ver-
pflichtend waren, mitunter aber allen Interessierten of-
fen standen und auf freiwilligem Beitritt beruhten. Erste
Witwenkassen entstanden schon in der Reformationszeit
für Witwen von Geistlichen. Pfarrwitwenkassen breite-
ten sich im 16. und 17. Jh. langsam aus und öffneten
sich auch für Angehörige anderer Berufe. Ihre gemein-
same Grundlage war die (Selbst-)Verpflichtung von Ehe-
männern, für ihre hinterbliebenen Ehefrauen vorzusor-
gen. Frauen waren nur als Empfängerinnen beteiligt,
nicht aber als Beiträgerinnen oder Mitglieder. Witwen-
kassen dienten also nicht nur der A., sondern waren zu-
gleich Teil der in der Nz. entstehenden Geschlechter-
ordnung. Sie waren bes. für die gebildeten lohnabhängi-
genMittelschichten der protest. Pfarrer, der Beamten oder
der Angehörigen akademischer Berufe attraktiv und för-

derten das male breadwinner – female housekeeper-Mo-
dell, indem sie die A. von Frauen zur Aufgabe ihrer Ehe-
männer erklärten [10. 180, 184]. In der zweiten Hälfte des
18. Jh.s kam es in ganz Europa zu einem Boom an Grün-
dungen von Witwenkassen, an denen sich nun Männer
der verschiedensten bürgerlichen Berufe beteiligten [13].
Während die A. durch Witwenkassen Teil einer mo-

ralischen Ordnung war, folgten Lebensversicherungen
einem ausschließlich ökonomischen Kalkül [10. 182]. Die
ersten Unternehmen, die Versicherungsleistungen beim
Todesfall oder Erleben eines bestimmten Alters anboten,
entstanden in England im späten 17. Jh. Im 18. Jh. breite-
ten sie sich im Zusammenhang mit der Entwicklung der
Mortalitätsstatistik (ßBevölkerungsstatistik) und ßWahr-
scheinlichkeits-Rechnung aus [2. 281]. Eine Welle der
Gründung dauerhaft erfolgreicher, teilweise bis heute
existierender Lebensversicherungsgesellschaften in vielen
europ. Ländern fiel aber erst in die 1820er und 1830er
Jahre. In ihrer Entstehungphase waren sie noch keines-
wegs eindeutig gegenüber anderen Versorgungskassen
abgrenzbar, aber im 19. Jh. setzte sich ihr Grundprinzip
durch, allen Menschen unabhängig von Geschlecht, Be-
ruf, Nationalität oder moralischen Kriterien offen zu ste-
hen, solange sie zahlungsfähig waren (ßVersicherung).
Für die Angehörigen der ßUnterschichten waren

auch kollektive Sicherungsformen relevant. Erste mas-
senhafte und berufsübergreifende ßVereine zur gegensei-
tigen Hilfe bei verschiedenen Notfällen waren die sog.
Friendly Societies in England, die in der zweiten Hälfte
des 18. Jh.s entstanden. Sie wandten sich v.a. an die oberen
Schichten der Arbeiterschaft und waren in den engl. In-
dustrieregionen weit verbreitet. Im frühen 19. Jh. gehörte
ihnen fast ein Viertel der engl. Bevölkerung an [2. 282].

3. Institutionelle Arrangements der
Altersversorgung

Seit dem SpätMA breitete sich in den europ. Städten
ein Netz von ßHospitälern, bürgerlichen Stiftungen oder
ähnlichen Einrichtungen aus, die Bedürftige aufnahmen
oder ihnen Almosen gewährten. Auch in ländlichen Re-
gionen hatten sich verschiedene –weniger formalisierte –
Formen der Unterstützung etabliert. Im baltischen
Raum wurden Bedürftige bis in das 19. Jh. in den am
Dorfrand gelegenen »Badstuben« untergebracht, deren
Bewohner in den Quellen als »Badstüber« verzeichnet
wurden. In den ländlichen Gemeinden Nord- und Mit-
teleuropas war im späten MA der »Umzug« verbreitet,
bei dem hilfsbedürftige Menschen von einem Hof zum
nächsten weitergereicht wurden [2. 49]. In den grundbe-
sitzenden bäuerlichen und kleinbäuerlichen Schichten
wurde diese Form der Versorgung im Lauf der Nz.
vom ßAusgedinge abgelöst, für ländliche ßDienstboten
existierte sie bis in das 20. Jh. Alle diese Institutionen
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waren nicht speziell für die A. konzipiert, aber de facto
bildeten ältere Menschen einen beträchtlichen Teil ihrer
Klientel (zur institutionellen Versorgung von besitzlosen
Alten vgl. ßArmut, ßArmenpflege, ßArbeitshaus und
ßPoor Law). Viele dieser Einrichtungen beruhten auf
frommen ma. Traditionen, aber im Lauf der Nz. wurden
sie – und das unterschied sie von anderen Formen der A.
– auch zu Instrumenten der ßSozialdisziplinierung. Hilfe
sollte nicht schlechthin allen Bedürftigen gewährt wer-
den, sondern nur solchen, die sich durch ein arbeitsrei-
ches und moralisches Leben, durch die Zugehörigkeit zu
einer lokalen Gemeinschaft und durch den Nachweis
ihrer tatsächlichen und nicht selbst verschuldeten Ar-
beitsunfähigkeit als »würdig« erwiesen. Alte Menschen
nahmen in dieser moralischen Ordnung der Wohlfahrt
keine Sonderstellung ein, aber sie hatten es leichter, sich
als »würdig« darzustellen: Fortgeschrittenes Alter wurde
in der Regel als Beleg für Arbeitsunfähigkeit akzeptiert.
Ein zweiter Typus institutioneller A. entstand vom

14. Jh. an im Zusammenhang mit dem ßBeruf. Dazu ge-
hörten zum einen kollektive Institutionen wie ßZünfte
oder »Bruderladen« von Handwerksgesellen oder Berg-
leuten, die einen Teil ihrer Mittel für die Unterstützung
bedürftiger Mitglieder aufwendeten, indem sie etwa Ver-
träge mit Spitälern oder Stiftungen schlossen oder regel-
mäßige Geldzahlungen leisteten. Auch dabei ging es
nicht explizit um A., sondern um Hilfe bei Krankheit,
ßArbeitslosigkeit oder um die Sicherung ehrenvoller Be-
gräbnisse (ßBestattung).
Zum anderen enstanden im Lauf der Nz. auch For-

men der A. durch den Arbeitgeber. Dies kam vereinzelt
auch im ßGewerbe vor [9. 17]; den eigentlichen Ort einer
frühen betrieblichen A. bildeten aber Kirchen, öffentli-
che Verwaltungen und v. a. das Militär. Gehaltsfortzah-
lungen für Pfarrer sowie für städtische und staatliche Be-
amten sind in dt. Territorien seit dem 16. Jh. belegt
[2. 44]. Im 17. Jh. wurde für die europ. Staaten – im Zu-
sammenhang mit dem Aufbau ßstehender Heere – v.a.
die große Zahl alter und invalider Soldaten zum Prob-
lem. Mit der Errichtung des Hôtel des Invalides in Paris
1674 begann der Ausbau riesiger Versorgungshäuser für
Militärs, die bis in die ersten Jahrzehnte des 18. Jh.s in
allen europ. Metropolen errichtet wurden [5. 40]. Ergän-
zend wurde ein System von »Gnadengehältern« an
dienstunfähige Soldaten eingeführt, die in ihren Heimat-
gemeinden lebten.
Im Lauf des 18. Jh.s begannen die großen absolutisti-

schen Staaten ßEuropas mit der Umwandlung dieser im-
mer noch willkürlichen, von der Gnade des Herrschers
abhängigen Formen der A. in objektivierte und bürokra-
tisierte ßPensions-Systeme. In der Habsburgermonarchie
(1781), in Frankreich (1790) und wenige Jahre später in
den süddt. Staaten wurden schließlich die ersten staat-
lichen Pensionssysteme kodifiziert, deren Grundsätze

bis heute Geltung haben. Nach einer bestimmten Anzahl
von Dienstjahren und dem Erreichen eines bestimmten
Lebensalters bestand nun erstmals ein Rechtsanspruch
auf standesgemäße A. unabhängig vom eigenen Vermö-
gen oder von Bedürftigkeit. Die Schöpfer dieser Systeme
hatten nicht nur das Wohl der Staatsdiener im Blick.
Staatliche Pensionssysteme sollten die Rationalität und
Effizienz der staatlichen Bürokratie ebenso erhöhen wie
die Motivation und Loyalität der Beamten und zu einem
konfliktfreien Generationswechsel beitragen [5. 53].
Derartige Formen der A. betrafen im 18. und frühen

19. Jh. sehr kleine Minderheiten. Die große Mehrzahl der
Menschen ohne ausreichenden eigenen Besitz war immer
noch auf die Unterstützung durch Einrichtungen der
ßArmenpflege angewiesen. Auch dabei konnte es aber
für ältere Menschen zu regelmäßigen Zahlungen kom-
men, die den Charakter einer lebenslänglichen Rente an-
nahmen, wie z.B. in Bremen im frühen 19. Jh. Am wei-
testen ausgebaut war dieses System in England, wo die
Armenhilfe durch das ßPoor Law ab 1601 landesweit
geregelt war [12. 423]. Im späten 18. und frühen 19. Jh.
wurden in einzelnen Pfarren bis zu 80% der über 60-
Jährigen aus den Armenkassen versorgt. Über 70-Jährige
erhielten über Jahre hinweg regelmäßige wöchentliche
Zahlungen, die das Niveau niedriger Löhne erreichten;
zusätzlich wurden medizinische Dienstleistungen und
Arzneien gewährt. Die große Mehrzahl der Empfänge-
rinnen und Empfänger erhielt diese Hilfe zu Hause,
nur ein sehr kleiner Teil lebte in Anstalten [8. 179–182].
Diese Form der A. nahm den Charakter von dauerhaften
Pensionszahlungen an und wurden von Zeitgenossen
auch als »Pension« bezeichnet [6. 121]. Ein Rechtsan-
spruch darauf bestand allerdings nicht.
Staatlich geregelte und gesetzlich garantierte Systeme

der A. über die Staatsdiener hinaus entstanden in Europa
erst im späten 19. und frühen 20. Jh. Ideen und Pläne für
eine A. der gesamten Gesellschaft oder zumindest der
arbeitenden Klassen reichen aber weiter zurück [5. 87].
Im »Zeitalter der Revolutionen« intensivierte sich die
Diskussion über eine gesamtgesellschaftliche A., ab 1789
zunächst in Frankreich, 1848 dann in vielen europ.
Ländern [3. 151, 211]. Neu an diesen Vorschlägen war, A.
ohne Rücksicht auf Arbeitsfähigkeit ab einem bestimm-
ten Alter zu gewähren, wobei das 50., 60. oder 70. Le-
bensjahr zur Diskussion standen. Einen der radikalsten
Vorschläge machte der Engländer Thomas Paine in sei-
nem populären Essay über die Menschenrechte (The
Rights of Man, 1791/92). Er vertrat darin die Ansicht,
dass mit dem 50. oder 60. Lebensjahr die Arbeit einge-
stellt und ab diesem Alter an die Angehörigen der unte-
ren Schichten, seien es Arbeiter, Handwerker oder kleine
Selbständige, eine staatliche Pension ausbezahlt werden
sollte, und zwar »nicht aus Gnade oder Gunst, sondern
von Rechts wegen« (vgl. [5. 88]).
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4. Familiale Arrangements der Altersversorgung

Die Bedeutung der ßFamilie für die A. im nzl. Eu-
ropa muss differenziert eingeschätzt werden. Schon der
Generationendiskurs war ambivalent. Das vierte Gebot,
»Du sollst Vater und Mutter ehren«, war eine moralische
Norm, die im 15. und 16. Jh. in ßPredigten, als Gegen-
stand der ßBeichte, in Einblatt-Holzschnitten und Bro-
schüren immer wieder in Erinnerung gerufen wurde (vgl.
Abb. 1). »Ehren« hieß im Verständnis der Zeit die mate-
rielle Unterstützung in Notfällen, bei Krankheiten und
ganz allgemein im »Alter«, umfasste aber auch liebevolle
Zuwendung und körperliche Pflege gebrechlicher Eltern.
Eine Unterhalts- und Fürsorgeverpflichtung zwi-

schen ßKindern und ßEltern – immer verstanden als ge-
genseitige Pflicht – findet sich vom SpätMA bis ins 19. Jh.

auch in zahlreichen städtischen Armen- und Bettlerord-
nungen des dt. Sprachraums und ebenso im engl. ßPoor
Law. Auf der anderen Seite war gerade das 16. Jh. auch
von abwertenden und karikierenden Stereotypen des Al-
ters geprägt, welche die Generationenbeziehungen eben-
so beeinflussten wie die moralische Ordnung des Ehrens
der Eltern [2. 13–38].
Die Praxis der familialen A. ist noch schwieriger ein-

zuschätzen. Einen Anhaltspunkt bieten die Wohnformen
älterer Menschen. Wie viele von ihnen mit Kindern, an-
deren Familienmitgliedern und Verwandten zusammen-
lebten und damit zumindest potenziell auf familiale Un-
terstützung zurückgreifen konnten, lässt sich mit Hilfe
von Bevölkerungsverzeichnissen darstellen, die für zahl-
reiche europ. Regionen vorliegen. Dabei werden große
Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Le-
bensformen sichtbar (ßLebensstile): In den größeren
und kleineren Städten des nzl. Europa, von Italien über
Mitteleuropa bis Frankreich und England, führte die
überwältigende Mehrheit der Menschen auch im hohen
Alter ihren eigenen ßHaushalt – in Zürich 1637 z.B. 92%
aller über 60-Jährigen [4]. Die selbständige Haushalts-
führung nahm mit zunehmendem Alter ab, blieb aber
auch für die höchsten Altersgruppen der über 70- oder
80-Jährigen die vorherrschende Lebensform. Manchmal
lebten die älteren Menschen allein oder nur mit dem
Ehepartner im eigenen ßHaushalt, mitunter mit nicht
verwandten Mitbewohnern wie Dienstboten, Untermie-
tern, Schlaf- und Kostgängern, gelegentlich mit Ver-
wandten. Insgesamt boten die Städte den Alten mehr
Möglichkeiten zur Autonomie und Selbständigkeit als
die moralischen Codes vermuten ließen. In England,
dem familiengeschichtlich am besten erforschten und
dokumentierten Land des nzl. Europa, waren die Unter-
schiede zwischen Land und Stadt nur sehr schwach
ausgeprägt [15] (vgl. Abb. 2).

Lebensform M�nner Frauen

Allein lebend 2 16

Nur mit Nichtverwandten
lebend

11 16

Mit Ehegatten lebend 59 41

Mit Kind(ern) lebend 49 37

Abb. 2: Formen des Zusammenlebens von über 65-jährigen
Männern und Frauen in ländlichen und kleinstädtischen Pfar-
ren Englands, 1599–1796 (Angaben in Prozent). Da Ehegatten
mit oder ohne Kinder leben können, summieren sich die
Spalten nicht auf 100%. Vgl. [15. 142–156].

Die zahlenmäßig wichtigste Ressource für Betreuung
oder Pflege bildeten im nzl. England die Ehepartner der

Abb. 1: »Du solt vater un muter eren«. Die Zehn Gebote (1460–
1480), Einblatt-Holzschnitt. Das Ehren von Vater und Mutter
wird in diesem Holzschnitt durch das Kämmen der Haare der
Mutter durch die Tochter und das Waschen der Füße des
Vaters durch den Sohn symbolisiert.
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älteren Männer und Frauen. Erst an zweiter Stelle kamen
die eigenen Kinder. Diese Daten zeigen, dass ßEhe und
ßFamilie eine wichtige Ressource für Pflege und Betreu-
ung im Alter bildeten. Dies traf aber für Männer sehr viel
stärker zu als für Frauen, die im Alter in deutlich gerin-
gerem Maß mit einem Ehegatten oder mit Kindern zu-
sammenlebten. Dazu kommt, dass alte Männer meist
den eigenen Haushalt weiterführten, während Witwen
häufig auch bei ihren verheirateten Söhnen oder Töch-
tern Aufnahme fanden. Die Familie war aber ebenfalls
keine universelle Einrichtung der A. Rund ein Achtel
der Männer und ein Drittel der Frauen lebten allein
oder mit nichtverwandten Personen zusammen. Ganz
ähnliche Verhältnisse herrschten auch auf benachbarten
Gebieten des Kontinents vor, so etwa in Westflandern
und Nordwestfrankreich [15. 162].
In den ländlichen Regionen des Kontinents wirkten

sich die jeweils vorherrschenden sozialökonomischen
Strukturen, die jeweiligen Familienformen und auch
die regionalen Erbrechte und -gewohnheiten differen-
zierend aus. In manchen Regionen Südwest- und Ost-
europas lebten alte Menschen in komplexen und großen
Familien, wobei die Männer bis zu ihrem Tod die Füh-
rung der Haushalte innehatten. In Nord- und Mitteleu-
ropa, wo sich vom 16. Jh. an die Form des ßAusgedinges
verbreitete, finden wir ältere Männer und Frauen dage-
gen seltener an der Spitze eines Haushalts und häufiger
als Mitbewohner, sei es bei ihren eigenen Nachkommen,
bei Verwandten oder auch bei Fremden [4. 86–88]. Allge-
mein kann man aber feststellen, dass das Zusammenle-
ben mit Kindern in den ländlichen Regionen Kontinen-
taleuropas weiter verbreitet war als in England [15. 151].
Die Familie bildete also im nzl. Europa eine wichtige

Ressource für soziale Sicherung, Pflege und Betreuung
im Alter. Trotzdem darf die Tragfähigkeit des familialen
Netzes nicht überschätzt werden. Wegen der Unwägbar-
keiten der Demographie (ßBevölkerung) und der hohen
ßMobilität der nzl. Gesellschaften konnten nicht alle äl-
teren Menschen auf Familienangehörige zählen. Darüber
hinaus waren nicht alle Nachkommen bereit, die Versor-
gung und Betreuung alter Familienmitglieder auch tat-
sächlich zu übernehmen. Letztlich verfügten auch nicht
alle jüngeren Familienmitglieder über ausreichendeMittel.
In den ßUnterschichten waren die Angehörigen aller Al-
tersgruppen von Armut bedroht, und gerade die mittlere
Generation stand vor der Aufgabe, sowohl die eigenen
Kinder wie auch die eigenen Eltern unterstützen zu
müssen – eine doppelte Belastung, die das Armutsrisiko
in dieser Phase des Familienzyklus erhöhte. Als der franz.
Sozialforscher Frédéric Le Play zur Mitte des 19. Jh.s in
zahlreichen europ. Ländern die Familienbeziehungen al-
ter Menschen untersuchte, war er jedenfalls überrascht,
in wie großem Ausmaß sich diese aus ihren eigenen Res-
sourcen versorgten [8. 180].

Þ Altersarmut; Alterstreppe; Armut; Ausgedinge;
Familie; Generationen; Hohes Alter; Verwandtschaft
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Altertumskunde

1. Begriff und Form
2. Römische Altertumskunde
3. Außerrömische und nationale Altertumskunde
4. Triumph und Transformation

1. Begriff und Form

Der durch die berühmte, aber nur ganz fragmenta-
risch erhaltene antiquarische Schrift Antiquitatum rerum
humanarum et divinarum (»Altertümer menschlicher
und göttlicher Institutionen«) des röm. Gelehrten Mar-
cus Terentius Varro (116–27 v.Chr.) geläufige lat. Begriff
antiquitates (franz. antiquités, engl. antiquities, »Antiqui-
täten« bzw. »Alterthümer«) wurde vor 1800 synonym
mit ßArchäologie verwendet. Er bezeichnete schriftliche
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